
Stellungnahme des Kreises Warendorf vom 16.09.2009 und Ergebnis der Abwägung 
durch den Rat der Stadt Oelde  
 
 
Stellungnahme: 
 
Im Plangebiet befinden sich sechs Flächen, die als Altstandorte im hier geführten 
Verzeichnis über Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen erfasst 
sind. Bei fünf davon handelt es sich um Flächen aus einer Altlastenerfassung der DB AG. 
Für alle sechs lag bislang noch keine abschließende bodenschutzrechtliche Bewertung vor. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Planungen wurden die Daten für diese sechs Flächen 
aufbereitet. In die Bewertung wurden auch zwei Gutachten aus den Jahren 1999 und 2007 
einbezogen, die mir erst jetzt im Zuge der Sachbearbeitung bekannt geworden sind. 
Als ein Ergebnis der Bearbeitung wurden die bisherigen Einzeldarstellungen für die fünf 
Altstandorte aus der Erfassung der DB AG aufgehoben. Stattdessen wurde eine neue Fläche 
mit der Nr. 61213 gebildet, bei der sowohl die Daten der fünf Einzelflächen als auch die 
Ergebnisse aus den o. g. Gutachten berücksichtigt wurden. Ich bitte Sie, diese Darstellung / 
Kennzeichnung im weiteren Planverfahren als "Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind" zu übernehmen. Die Kopie eines 
Kartenauszuges mit der neuen Katasterfläche ist als Anlage beigefügt. Bei der sechsten 
Verzeichnisfläche handelt es sich um das langjährige Betriebsgelände der Firma Warnecke 
(Key-Nr. 50240). Nach den vorliegenden Informationen wurde und wird das Gelände 
ausschließlich durch die Firma Warnecke genutzt. Die Firma ist somit als laufender Betrieb 
einzustufen, dessen Überwachung auf der Basis geltender gesetzlicher Bestimmungen 
erfolgt. Eine Altlastenbewertung ist deshalb nicht erforderlich. Die Fläche wurde aus dem 
Verzeichnis gestrichen. 
Den Text im Kapitel "Kennzeichnung von Flächen" des Begründungsentwurfes bitte ich zu 
aktualisieren und rege hierzu folgende Formulierung an: 
"Innerhalb des Plangebietes befinden sich im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs auf 
Grund der langjährigen gewerblichen Nutzung Bodenverunreinigungen. Die betroffenen 
Grundstücke sind in den Planunterlagen gekennzeichnet. Zukünftige Bauarbeiten für die 
Umgestaltung des Betriebes und den Neubau von Betriebsgebäuden werden deshalb durch 
einen im Altlastenbereich erfahrenen Gutachter überwacht. Bei Erdarbeiten erfasste 
Bodenverunreinigungen werden nach abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt. Alle 
Maßnahmen zum Umgang mit Verunreinigungen werden vorab mit dem Kreis Warendorf als 
zuständige Untere Bodenschutz- und Untere Abfallwirtschaftsbehörde abgestimmt.“ 
Ich bitte Sie, die vg. Aussagen auch in den textlichen Festsetzungen zu berücksichtigen. 
 
(Zur Änderung des Flächennutzungsplanes) 
Nahezu der gesamte Änderungsbereich wurde nachrichtlich als Altstandort im Kataster über 
Altlasten und altlastverdächtige Flächen erfasst. Einzelheiten zur Behandlung der 
Altlastenthematik werden im Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 108 "Betriebsentwicklung 
Warnecke" geregelt. 
 
Hierzu fasste der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung vom 07.12.2009 folgenden 
Beschluss: 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird gefolgt. Die Formulierung wird in die Begründung und in „Sonstige 
Darstellungen und Hinweise zum Planinhalt“ in dem Entwurf-Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Dieser Beschluss erfolgte einstimmig. 
 
 


